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3A. Igazságügyi Minisztérium
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4. 2023/0339/HU - C00P - Pharmaceutical and cosmetics

5. Änderung der Verordnung Nr. 78/2022 des Innenministers vom 28. Dezember 2022 über geregelte Stoffe
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6. 10 einzigartige neue psychoaktive Substanzen (Hexahydrocannabinol, Acetyl-Hexahydrocannabinol,
Hexahydrocannabiphorol, 4en-PDMB-4en-PINACA, ADMB-INACA, FUBIAT, Fluorexetamin, Rilmazafon, 5-MeO-TMT, 4F-
MBZP), bei denen ein Missbrauch möglich ist

7.

8. Die 10 einzigartigen neuen psychoaktiven Substanzen (Hexahydrocannabinol, Acetyl-Hexahydrocannabinol,
Hexahydrocannabiphorol, 4en-PDMB-4en-PINACA, ADMB-INACA, FUBIAT, Fluorexetamin, Rilmazafon, 5-MeO-TMT, 4F-
MBZP), die in die Liste in Anhang 3 der Verordnung aufzunehmen sind,
dürfen in Ungarn nicht frei vermarktet werden, und jede Tätigkeit, die ihre Verwendung mit sich bringt, unterliegt der
Registrierung durch die Behörden. Somit werden die Gesundheitsrisiken verringert, da es den Stoffanwendern erschwert
wird, Zugang zu diesen Stoffen zu erhalten.

9. Das Gesetz XCV von 2005 über Arzneimittel für den menschlichen Gebrauch und über die Änderung anderer
Vorschriften über Arzneimittel (im Folgenden „Arzneimittelgesetz“) sieht in § 15/B Absatz 1 vor, dass eine Substanz oder
eine Gruppe von Verbindungen nach vorheriger fachlicher Bewertung als neue psychoaktive Substanz eingestuft werden
kann.

Gemäß § 15/B Absatz 3 des Arzneimittelgesetzes muss in einer solchen vorläufigen fachlichen Bewertung überprüft
werden, ob den ungarischen Behörden und sachverständigen Einrichtungen in Bezug auf den betreffenden Stoff oder
eine bestimmte Gruppe von Verbindungen nicht Informationen vorliegen,
a) die auf eine pharmazeutische Verwendung des Stoffes oder der Gruppe von Verbindungen hinweisen und
b) die die Möglichkeit ausschließen, dass dieser Stoff oder diese Gruppe von Verbindungen eine ähnliche Gefahr für die
öffentliche Gesundheit darstellt wie die in den Listen 1 und 2 der psychotropen Stoffe in Anhang 2 der Verordnung des
Gesundheitsministers über geregelte Stoffe genannten Drogen oder Stoffe.

Gemäß § 27 Absatz 4a der Regierungsverordnung Nr. 66/2012 vom 2. April 2012 über zulässige Tätigkeiten mit
Betäubungsmitteln, psychoaktiven Substanzen und neuen psychoaktiven Substanzen sowie über die Aufnahme dieser
Substanzen in die Listen und die Änderung der Listen (im Folgenden: „die Regierungsverordnung“) besteht die neue
Aufgabe der Nationalen Drogenbekämpfungsstelle (Nemzeti Drog Fókuszpont) darin, die Liste der mutmaßlichen neuen,
im Ausland im Handel aufgetretenen psychoaktiven Substanzen im Rahmen des Informationsaustauschs monatlich zu
überwachen. In diesem Zusammenhang wurden 9 neue Substanzen gefunden, die im Frühwarnsystem der Europäischen
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD-Frühwarnsystem) erfasst wurden, in Ungarn jedoch keiner
Kontrolle unterliegen. Darüber hinaus wurde 1 neue Substanz auf dem Inlandsmarkt ermittelt.

Gemäß Abschnitt 27 Absatz 4 Buchstabe c und Absatz 4a der Regierungsverordnung hat die Nationale
Drogenbekämpfungsstelle mit dem Nationalen Institut für Pharmazie und Ernährung (OGYÉI) und dem Nationalen Amt für
die Sicherheit der Lebensmittelketten (NÉBIH) im Zusammenhang mit den genannten 10 Substanzen Kontakt
aufgenommen, um zu überprüfen, ob die in § 15/B Absatz 3 des Arzneimittelgesetzes festgelegten Bedingungen erfüllt
sind. Auf der Grundlage der Antworten des OGYÉI und des NÉBIH sowie ihrer eigenen weiteren Untersuchung gelangte
die Nationale Drogenbekämpfungsstelle zu dem Schluss, dass der Verdacht besteht, das diese Substanzen missbraucht
werden und auf den Schwarzmarkt gelangen, was ihre Einstufung als neue psychoaktive Substanzen rechtfertigt.

Dementsprechend werden die 10 einzigartigen neuen psychoaktiven Substanzen in die Liste in Anhang 3 der Verordnung
aufgenommen.

10. Verweis(e) auf Grundlagentext(e):
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11. Ja

12. Die Notifizierung der Änderungen in der Liste von Anhang 3 der Verordnung (die Aufnahme von 10 einzigartigen
neuen psychoaktiven Substanzen) ist sowohl aus Gründen der öffentlichen Gesundheit als auch aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit gerechtfertigt. Weitere Erläuterungen finden Sie in der beigefügten Datei.

13. Nein

14. No

15. Yes

16.
TBT-Aspekt: No

SPS-Aspekt: No
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